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§ 3 HbG
 HbG - Hausbesorgergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

Der Hausbesorger hat die P icht, das Interesse des Hauseigentümers bezüglich der ihm obliegenden Arbeiten mit

Umsicht, Sorgfalt und Redlichkeit wahrzunehmen, alle wahrgenommenen oder ihm sonst zur Kenntnis gebrachten

Gebrechen an dem Hause oder Beschädigungen der Haus- und Wohnungsbestandteile, aus denen dem

Hauseigentümer oder dritten Personen Schaden an Gesundheit oder Vermögen entstehen könnte, dem

Hauseigentümer ehestens zur Anzeige zu bringen und auf die Einhaltung der Hausordnung durch die Hausbewohner

zu achten.

In Kraft seit 01.07.1970 bis 31.12.9999
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